
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 20 Sbg. VBG
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Abgabenfreiheit

 

§ 20

 

Die im Verfahren nach diesem Gesetz erforderlichen Eingaben und sonstigen Schriften sind von Verwaltungsabgaben

des Landes und der Gemeinden befreit.
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